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Fünfzehnte Verordnung 
zur Änderung der Allgemeinen Zollordnung 

Vom 28. Februar 1969 

Auf Grund des § 5 Abs. 1, des § 24 Abs. 1, des 
§ 60 Abs. 2, des § 78 Abs. 1 und des § 79 Abs. 1 des 
Zollgesetzes vorn 14. Juni 1961 (Bundesgesetzbl. I 
S. 737), zuletzt geändert durch das Elfte Gesetz zur 
Änderung des Zollgesetzes vom 20. Dezember 1968 
(Bundesgesetzbl. I S. 1387), wird verordnet: 

§ 1 

Die Allgemeine Zollordnung vom 29. November 
1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1937), zuletzt geändert 
durch die Vierzehnte Verordnung zur Änderung der 
Allgemeinen Zollordnung vom 26. November 1968 
(Bundesgesetzbl. I S. 1247), wird wie folgt geändert: 

1. In § 6 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte „die als 
Reisegerät (§ 46) oder als Reiseverzehr (§ 47} 
zollfrei sind" ersetzt durch „die als Reisebedarf 
( § § 45 bis 49) zollfrei sind". 

2. § 33 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

,, 1. Abzüge außerhalb des Zollgebiets aufgenom
mener Lichtbilder in Einzelsendungen, die 
nicht mehr als drei Abzüge je Aufnahme ent
halten,". 

3. In § 35 Abs. 2 Nr. 2 wird die Zahl „ 10" durch „20" 
ersetzt. 

4. In § 51 Abs. 3 letzter Satz wird hinter dem Wort 
,,sowie" eingefügt „die Pflegeeltern und". 

5. In § 57 Abs. 5 erhält Satz 1 folgende Fassung: 

„Zollfrei sind unter den übrigen Voraussetzungen 
der Absätze 1 bis 3 auch Waren, die aus einer 
bleibenden Zollgutverwendung ausgeführt wor
den sind, wenn sie unter zollamtlicher Uber
wachung zu den gleichen Zwecken verwendet 
werden, zu denen sie vor ihrer Ausfuhr nach 
§ 55 des Gesetzes hätten verwendet werden dür
fen." 

6. In § 70 Abs. 3 werden 

a) in Satz 1 die Worte „bei der folgenden Ein
fahrt" ersetzt durch die Worte „bei einer fol
genden Einfahrt", 

b) folgender Satz angefügt: 

„Der Treibstoffausweis wird 6 Monate nach 
seiner Ausstellung ungültig." 

7. In § 135 Abs. 4 

a) wird folgende Nummer 1 eingefügt: 

,, 1. Schiffe der gewerblichen Personenschiff
fahrt im Verkehr zwischen deutschen 
Häfen und der Insel Helgoland,", 

b) werden die Nummern 1 bis 3 die Nummern 2 
bis 4. 

8. In § 148 Abs. 2 Abschnitt B Nr. 12 werden die 
Zahl „9" durch „5" und die Zahl „20" durch „ 15" 
ersetzt. 
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9. In der Anlage 1 erhalten die Nummern 1 bis 3 
folgende Fassung: 

§ 2 

D{ese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber
leitungsgesetzes vorn 4. Januar 1952 (Bundes
gesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 89 des Zoll
gesetzes. auch im Land Berlin. 

„ 1. Kürzeste Strecken durch den Alten Freihafen 
Hamburg zwischen allen Wasserübergängen 
an der Freihafengrenze, 

2. kürzeste Strecken im Verlauf des Walters
hofer und Griesenwerder Hafens durch den 
Freihafen Waltershof vom Parkhafen zum 
Köhlbrnnd und umgekehrt, § 3 

3. Durchfahrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal durch Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf 
den Freihafen Kiel,". die Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft. 

Bonn, den 28. Februar 1969 

Der Bundesminister der Finanzen 
Strauß 
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Erste Verordnung 
zur Änderung von Rechtsvorschriften zum Saatgutverkehrsgesetz 

Vom 7. März 1969 

Auf Grund des § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, des § 29 
Abs. 1 und des § 35 Abs. 1 und 2 des Saatgutver
kchrsgcsetzes vom 20. Mai 1968 (Bundesgesetzbl. I 
S. 444) wird mit Zustimmung des Bundesrates ver
ordnet: 

Artikel 1 

Die Gleichstellungsverordnung vom 19. Juni 1968 
(Bundesgesetzbl. I S. 703) wird wie folgt geändert: 

1. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 5 Spalte 3 erhält Buchstabe b fol
gende Fassung: 

,,b) Institut za poljoprivredna istrazivanja, 
Novi Sad 
Zavod za krmno bilje, Krusevac 

Institut za poljoprivredna istrazivanja, 
Sarajevo 
Institut za oplemenjivanje i proizvodnju 
bilja poljoprivrednog Fakulteta, Zagreb 
Poljoprivredni institut, Osijek 

Kmetijski institut Slovenije, Ljubljana 

Zemjodelski institut, Skopje". 

b) Hinter der Nummer 13 wird _folgende Num
mer 13 a eingefügt: 

2 

13 a Südafrika 

3 

Department of Agricultural 
Technical Services, Division of 
Seed Control 

4 5 6 

landwirtschaftliche Legumino- wie 1), 3) 
sen außer Futtererbsen, Acker- lfd. Nr. 2 
bohnen, Pannonischen Wicken 
und Zottelwicken 

2. In der Anlage 4 wird folgende Nummer 5 an
gefügt: 

2 

5 Südafrika 

4 

Lupinen außer bitler
stoffarrnen Sorten 

3 

Department of Agricultural 
Technical Services, Divison of 
Seed Con trol 

5 

Cornmercial Seed 

Artikel 2 

Die Getreidesaatgutverordnung vom 31. Mai 1968 
(Bundesgesetzbl. I S. 566) wird wie folgt geändert: 

1. § 23 erhält folgenden neuen Absatz 3: 

,, (3) Bei der Verschließung kann an die Stelle 
der Plombe eine Banderole oder eine Siegelmarke 
treten. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Banderolen und Siegelmarken bestehen aus un
gefärbter Kunststoffolie oder aus weißem Papier; 
für die Aufschrift auf den Banderolen und den 
Siegelmarken gilt Absatz 2 entsprechend." 

2. § 24 erhält folgende Fassung: 

,,§ 24 

Ablieferung ungültiger Eti~etten und Plomben 

Wird das Saatgut auf Grund der Beschaffen
heitsprüfung nicht anerkannt oder nicht zugelas
sen, so sind die nach § 18 vorgeschriebenen Eti
ketten und die nach § 23 vorgeschriebenen 
Plomben, Banderolen und Siegelmarken, mit 
denen die Packungen versehen worden sind, nach 
Anweisung der-Anerkennungs- oder Zulassungs
stelle abzuliefern oder unbrauchbar zu machen." 

3. In § 27 Abs. 3 werden hinter dem Wort „Plombe" 
ein Komma und die Worte „Banderole oder Sie
gelmarke" eingefügt. 

4. § 37 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,, (2) Für die Ablieferung der Etiketten, Plomben, 
Banderolen und Siegelmarken gilt § 24 entspre
chend." 

Artikel 3 

Die Hackfruchtsaatgutverordnung vom 31. Mai 
1968 (Bundesgesetzbl. I S. 582) wird wie folgt ge
ändert: 

1. § 22 erhält folgenden neuen Absatz 3: 

,, (3) Bei der Verschließung kann an die Stelle 
der Plombe eine Banderole oder eine Siegelmarke 
treten. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Banderolen und Siegelmarken bestehen aus un-
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gefärbter Kunslsloffolie oder aus weißem Papier; 
für die Aufschrift auf den Banderolen und den 
Siegelmarken gilt Absatz 2 entsprechend." 

2. § 23 erhält folgende Fassung: 

,,§ 23 

Ablieferung ungültiger Etiketten und Plomben 

Wird das Saatgut auf Grund der Beschaffen
heitsprüfung nicht anerkannt, so sind die nach 
§ 17 vorgeschriebenen Etiketten und die nach § 22 
vorgeschriebenen Plomben, Banderolen und 
Siegelmarken, mit denen die Packungen ver
sehen worden sind, nach Anweisung der An
erkennungsstelle abzuliefern oder unbrauchbar zu 
machen." 

3. In § 26 Abs. 3 werden hinter dem Wort „Plombe" 
ein Komma und die Worte „Banderole oder 
Siegelmarke" eingefügt. 

4. § 35 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,, (2) Für die Ablieferung der Etiketten, Plomben, 
Banderolen und Siegelmarken gilt § 23 entspre
chend." 

Artikel 4 

Die Gräser- und Leguminosensaatgutverordnung 
vom 19. Juni 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 665) wird wie 
folgt geändert: 

L § 23 erhält folgenden neuen Absatz 3: 

,, (3) Bei der Verschließung kann an die Stelle 
der Plombe eine Banderole oder eine Siegelmarke 
treten. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Ba~derolen und Siegelmarken bestehen aus unge
färbter Kunststoffolie oder aus weißem Papier; 
für die Aufschrift auf den Banderolen und den 
Siegelmarken gilt Absatz 2 entsprechend." 

2. § 24 erhält folgende Fassung: 

,,§ 24 

Ablieferung ungültiger Etiketten und Plomben 

Wird das Saatgut auf Grund der Beschaffen
heitsprüfung nicht anerkannt oder nicht zugelas
sen, so sind die nach § 18 vorgeschriebenen Eti
ketten und die nach § 23 vorgeschriebenen Plom
ben, Banderolen und Siegelmarken, mit denen die 
Packungen versehen worden sind, nach Anwei
sung der Anerkennungs- oder Zulassungsstelle 
abzulieforn oder unbrauchbar zu machen." 

3. In § 27 Abs. 3 werden hinter dem Wort „Plombe" 
ein Komma und die Worte „Banderole oder 
Siegelmarke" eingefügt. 

4. § 37 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,, (2) Für die Ablieferung der Etiketten, Plomben, 
Banderolen und Siegelmarken gilt § 24 entspre
chend." 

5. In § 38 Abs. 2 Satz 1 werden hinter den Worten 
„Saatgut von" das Wort „Saatwicke" und ein 
Komma eingefügt. 

Artikel 5 

Die Gemüsesaatgutverordnung vom 19. Juni 1968 
(Bundesgesetzbl. I S. 690) wird wie folgt geändert: 

1. § 20 erhält folgenden neuen Absatz 3: 

,, (3) Bei der Verschließung kann . an die Stelle 
der Plombe eine Banderole oder eine Siegelmarke 
treten. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Banderolen und Siegelmarken bestehen aus un
gefärbter Kunststoffolie oder aus weißem Papier; 
für die Aufschrift auf den Banderolen und den 
Siegelmarken gilt Absatz 2 entsprechend." 

2. § 21 erhält folgende Fassung: 

,,§ 21 

Ablieferung ungültiger Etiketten und Plomben 

Wird das Saatgut auf Grund der Beschaffen
heitsprüfung ·nicht anerkannt, so sind die nach§ 15 
vorgeschriebenen Etiketten und die nach § 20 vor
geschriebenen Plomben, Banderolen und Siegel
marken, mit denen die Packungen versehen wor
den sind, nach Anweisung der Anerkennungs
stelle abzuliefern oder unbrauchbar zu machen." 

3. In § 24 Abs. 3 werden hinter dem Wort „Plombe" 
ein Komma und die Worte „Banderole oder 
Siegelmarke" eingefügt. 

4. In § 29 Satz 2 werden hinter dem Wort „Firmen
plombe" die Worte „oder einer anderen Siche
rung" eingefügt. 

5. § 31 erhält folgende Fassung: 

,,§ 31 

Verschließung der Packungen 
von Standardsaatgut 

(1) Die Firmenplombe oder die andere Siche
rung nach § 29 Satz 2 muß beim Offnen des Ver
schlusses verletzt werden und darf nicht wieder 
verwendet werden können. Ist die Packung mit 
einem Firmenetikett nach § 29 Satz 1 versehen, 
so muß die Plombe oder die andere Sicherung 
das Etikett sichern. 

(2) Die Firmenplomben und die anderen Siche
rungen dürfen nach Farbe und Aufschrift nicht 
mit den Plomben, Banderolen oder Siegelmarken 
für Basissaatgut und Zertifiziertes Saatgut ver
wechslungsfähig sein." 

6. In § 32 Abs. 1 Satz 2 werden hinter dem Wort 
,, Plombe" die Worte „ oder einer anderen Siche
rung" ejngefügt. 

7. § 35 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,, (2) Für die Ablieferung der Etiketten, Plomben, 
Banderolen und Siegelmarken gilt § 21 entspre
chend." 

8. § 41 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. entgegen § 31 Abs. 2 beim Verschließen der 
Packungen von Standardsaatgut Firmen
plomben oder andere Sicherungen verwen-
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dct, die mit den Plomben, Banderolen oder 
Siegelmarkcn für Basissaatgut und Zertifizier
tes Saatgut vcrwechslungsfähig sind." 

Artikel 6 

Die Saatgutmischungsverordnung vom 10. Juni 
1968 (Bundesgesetzbl. I S. 613) wird wie folgt ge
ändert: 

1. In § 6 wird hinter Absatz 2 folgender neuer Ab
satz 3 eingefügt: 

,, (3) Bei der Verschließung kann an die Stelle 
der Plombe eine Banderole oder eine Siegelmarke 
treten. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Banderolen und Siegclmarken bestehen aus un-

Bonn, den 7. März 1969 

gefärbter Kunststoffolie oder aus weißem Papier; 
für die Aufschrift auf den Banderolen und den 
Siegelmarken gilt Absatz 2 entsprechend." 

2. § 6 Abs. 3 wird § 6 Abs. 4. 

Artikel 7 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetz
blatt I S. 1) in Verbindung mit § 87 des Saatgut
verkehrsgesetzes auch im Land Berlin. 

Artikel 8 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Ver
kündung in Kraft. 

Der Bundesminister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 

Hermann Höcherl 
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Veröffentlicht im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften 
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